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1. Vorwort 

In den folgenden Ausführungen wird bewusst auf Vielfachbezeichnungen für die männliche, 

neutrale und weibliche Form (z. B. Bürger:innen) verzichtet. Unabhängig davon bedeutet eine 

monogeschlechtliche Endung nicht den Ausschluss des jeweils anderen und dritten Ge-

schlechtes. 

2. Beschreibung der Planung und ihrer Umweltauswirkungen 

Der Rat der Stadt Coesfeld hat am 11.04.2019 den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungs-

plan Nr. 147 „Kalksbecker Heide“ gem. § 2 Abs.1 BauGB gefasst.  

Der Bebauungsplan Nr. 147 „Kalksbecker Heide“ befindet sich am südöstlichen Stadtrand von 

Coesfeld, unmittelbar südlich des Kalksbecker Weges und nördlich der Bundesstraße 525. Im 

Westen und Norden schließen Wohngebiete an. Im Süden und Osten schließen der Kalksbe-

cker Weg und die Bundesstraße 525 das Plangebiet ein. Der landwirtschaftlich geprägte Frei-

raum grenzt dahinter an.  

Es befinden sich drei Hofstellen, die teilweise nicht mehr genutzt werden, im Plangebiet. Sie 

sind von Ziergärten, Obstwiesen und alten Hofbäumen umgeben.  

Das Plangebiet umfasst rund 5,8 ha, davon ca. 4,3 ha geplantes Wohnbauland. 

In unmittelbarer Nähe liegen die Grundschule Maria Frieden und eine Kindertagesstätte in 

ca. 150 m fußläufiger Entfernung. Zwei weitere Kindertagesstätten befinden sich in einer Ent-

fernung von unter 1.000 Metern. 

Das Plangebiet ist unbeplant und liegt im planungsrechtlichen Innen- und Außenbereich gem. 

§§ 34 und 35 BauGB. 

Die Stadt Coesfeld beabsichtigt aufgrund der hohen örtlichen Nachfrage die Ausweisung von 

bis 66 Ein- / Zweifamilienhausgrundstücke, 10 Doppelhaushälftengrundstücke und 3 Mehrpar-

teienhausgrundstücke zwischen Kalksbecker Weg und Bundesstraße 525 im Südosten der 

Coesfelder Siedlungslage.  

Erfahrungswerte in Coesfelder Wohngebieten zeigen, dass etwa 110 Wohneinheiten anzu-

nehmen sind, da die Anzahl von Grundstücksteilung, Wohnform und Anzahl der tatsächlich 

realisierten Wohnungen abhängt. Nach den Festsetzungen und dem derzeitigem Grundstück-

steilungsentwurf können bis zu 164 Wohnungen entstehen. 

Für eine Einschätzung des Baumbestands im Plangebiet wurde ein Baumgutachten in Auftrag 

gegeben. Der Baumgutachter hat lediglich die Eiche Nr. 37 als erhaltenswert eingestuft. Der 
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alte Hofbaumbestand lässt eine typische Einzel- und Doppelhausarchitektur nicht zu. Die Bau-

merhaltung soll aber nicht dazu führen, dass weniger Wohnungen entstehen, weshalb sich auf 

diesen Grundstücken der Bau von Mehrparteienhäusern anbietet. 

Die Planung verfolgt folgende Ziele: 

 Befriedigung der Grundstücksnachfrage für Wohnhäuser, 

 Integration der Planung in das vorhandene Wohngebiet, 

 bestmögliche Ausnutzung insbesondere der sozialen Infrastruktur. 

Die artenschutzrechtliche Prüfung (Stufe 1) gelangt zu dem Ergebnis, dass bei der Aufstellung 

eines Bebauungsplanes für das hier bezeichnete Plangebiet nicht gegen die Verbotstatbe-

stände des § 44 Abs. 1 BNatSchG verstoßen werden wird. 

Auf den Acker- und Grünflächen sowie der Brachfläche konnten nur wenige Vogelarten (Dohle, 

Ringeltaube, Bachstelze, Star) festgestellt werden. Zur bestehenden Wohnbebauung sind die 

ermittelten Vogelarten deutlich umfangreicher. Sie gehören zu den sogenannten Allerweltsar-

ten. Sie unterliegen zwar auch dem Artenschutz, aber aufgrund ihrer Anpassungsfähigkeit und 

landesweit günstigen Erhaltungszustand sind ihre Populationen durch die Planung nicht ge-

fährdet  

Im Rahmen der Artenschutzrechtlichen Prüfung aus dem Jahr 2017 wurde der Baumbestand 

beschrieben. Sie identifiziert 5 Baumbestände. Der heutige Einzelbaumbestand wurde vom 

Baumgutachter aufgenommen. Von den vorhandenen 38 Einzelbäumen bleiben 13 Bäume 

erhalten. 44 Straßenbäume, 3 Bäume auf dem Spielplatz und 79 Bäume auf den privaten 

Grundstücken sind geplant. Insgesamt stehen im Plangebiet nach Umsetzung aller Maßnah-

men 139 Bäume. Heckenpflanzungen zu öffentlichen Grundstücken sind zudem vorgesehen. 

Das Bodengutachten belegt uneinheitliche Bodenverhältnisse, die einer schadlosen Versicke-

rung von Regenwasser entgegenstehen. Die Niederschlagswassergaben fließen deswegen 

dem Hochwasserrückhaltebecken am Kalksbecker Bach südlich der Bundesstraße zu. Für das 

zusätzliche Wasser wird ein zusätzliches Rückhaltevolumen von 1.700 m³ angelegt. 

Zum Schutz vor Verkehrsimmissionen der Bundesstraße 525 ist eine 5 m hohe Schallschutz-

wand entlang der Bundesstraße vorgesehen und zwar auf ganzer Länge zwischen den Brü-

cken Kleine Heide und Kalksbecker Weg über die übergeordnete Bundesstraße 525. 

Die Planung sieht für Dächer mit einer Dachneigung von weniger als 5° eine Dachbegrünung 

vor. Erfasst werden davon Garagen, überdachte Stellplätze, Nebenanlagen und zwei Häuser 

im Osten des Plangebietes je nach Bauausführung.  
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3. Umweltbelange und Öffentlichkeits- und Behördenbeteili-

gung 

Das Baugesetzbuch (BauGB) sieht zwei Beteiligungszeiträume zur Aufstellung eines Bebau-

ungsplanes vor. Der erste Zeitraum, die sogenannte frühzeitige Beteiligung, dient dazu, sich 

einen allgemeinen Überblick über die die Planung betreffenden umweltrelevanten Aspekte zu 

verschaffen. Der Bebauungsplanvorentwurf mit zugehörigem Begründungsvorentwurf mit Um-

weltbericht, Artenschutzprüfung, Schall- und Geruchsgutachten lagen frühzeitig zur Einsicht-

nahme und Abgabe von Anregungen und Bedenken offen. 

Im zweiten Beteiligungszeitraum, der sogenannten öffentlichen Auslegung, konnten die aktu-

alisierten Planunterlagen, die Begründung, der Umweltbericht, die artenschutzrechtliche Prü-

fung, Baumgutachten, Schallgutachten, Geruchsgutachten, Energiekonzept, Baugrundgut-

achten, Verkehrsgutachten und umweltrelevante Stellungnahmen während der Beteiligung 

eingesehen werden. In beiden Beteiligungszeiträumen gab es Gelegenheit, Anregungen und 

Bedenken vorzutragen. Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange wurden jeweils 

parallel zur Abgabe ihrer Stellungnahme aufgefordert. 

Das Verfahren lief wie folgt ab: 

Der Rat der Stadt Coesfeld hat am 11.04.2019 die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 147 

„Kalksbecker Heide“ beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am 07.07.2020 ortsüblich 

bekannt gemacht. 

Die Stadt Coesfeld hat die Öffentlichkeit über die allgemeinen Ziele und Zwecke und die vo-

raussichtlichen Auswirkungen der Planung mit Bekanntmachung vom 07.07.2020 unterrichtet 

und ihnen Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung im Zeitraum vom 15.07.2020 bis ein-

schließlich 15.08.2020 gegeben. 

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden mit Schreiben vom 

14.07.2020 über die allgemeinen Ziele und Zwecke und die voraussichtlichen Auswirkungen 

der Planung unterrichtet und zur Äußerung aufgefordert. 

Der Rat der Stadt Coesfeld hat am 16.09.2021 den Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 147 

„Kalksbecker Heide“ mit dem Begründungsentwurf gebilligt und zur öffentlichen Auslegung 

bestimmt.  

Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 147 „Kalksbecker Heide“ hat mit dem Begründungs-

entwurf und bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen in der Zeit vom 

25.09.2021 bis einschließlich 08.11.2021 zu jedermanns Einsicht öffentlich ausgelegen. Ort 
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und Dauer der Auslegung sowie Angaben dazu, welche Arten umweltbezogener Informatio-

nen verfügbar sind, sind am 17.09.2021 ortsüblich bekannt gemacht worden.  

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden mit Schreiben vom 

20.09.2021 von der Auslegung benachrichtigt. Die Beteiligung wurde vom 25.09.2021 bis ein-

schließlich 08.11.2021 durchgeführt. 

Der Rat der Stadt Coesfeld hat am 16.12.2021 gem. § 3 (2) Satz 4 BauGB die fristgemäß 

vorgebrachten Anregungen geprüft und den Bebauungsplan Nr. 147 „Kalksbecker Heide“ mit 

Begründung beschlossen. 

4. Berücksichtigung der eingegangenen Anregungen und Stel-

lungnahmen im Rahmen der Öffentlichkeits- und Behörden-

beteiligung sowie sonstige Träger öffentlicher Belange 

In das Bauleitverfahren fließen die Stellungnahmen und Anregungen der frühzeitigen Beteili-

gung gem. § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB und der öffentlichen Auslegung zur Beteiligung 

der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB und Behörden sowie sonstigen Träger öffentlicher 

Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB ein. 

Von Bürgern wurden Bedenken, Anregungen und Mitteilungen zu folgenden Themen in den 

Beteiligungszeiträumen vorgetragen: 

1. Leistungsfähigkeit des Verkehrsnetzes  

Die Verkehrsuntersuchung belegt, dass auch nach Umsetzung der Baurechte anhand bun-

deseinheitlicher Standards an den Knotenpunkten die sichere und leistungsfähige Abwick-

lung gewährleistet ist. Die Verkehrsbelastungen im Straßennetz bleiben unterhalb der An-

gaben für verträgliche Verkehrsbelastungen nach der einschlägigen Richtlinie für die An-

lage von Stadtstraßen (RASt 06). 

 

2. Schwerlastverkehr in der Phase der Erschließung und Baustellenbelieferung der Privat-

baustellen / Beschädigung von Anwohnerstraßen 

Eine auf 3 Jahre nach Rechtskraft des Bebauungsplanes befristete Baustellenzufahrt von 

der Bundesstraße 525 ist mit dem Straßenbaulastträger abgestimmt. Die Baustraße von 

der Bundesstraße 525 entlastet zudem das Straßennetz. Die Maßnahmen werden durch 

verkehrslenkende Maßnahmen für Baustellenfahrzeuge ergänzt. 

Da die Baustellenzufahrt durch die Schallschutzwand führt, können nicht alle Häuser be-

zogen werden, bis die Schallschutzlücke geschlossen ist. 
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Zur Beweissicherung wird vor Beginn der Bauarbeiten der Zustand der Straßen aufgenom-

men, um später den Verursachungszusammenhang herzustellen. 

 

3. Eingriffe in die Natur, insbesondere Erhalt des Baumbestandes und Zerstörung des Habi-

tatraums diverser Tierarten. Die Artenschutzprüfung inkl. einer Nachbegehung auf Anre-

gung von Bürgern ergab keine artenschutzrechtlichen Konflikte, die der Umsetzung von 

Baurechten im Wege stehen. 

Ein externer von der Stadt Coesfeld anerkannter Sachverständiger und ein sachkundiger 

Mitarbeiter der Stadtverwaltung haben ergänzend die Bäume auf Vitalität und Standfestig-

keit untersucht. Der Bebauungsplan setzt 13 Bäume zur Erhaltung fest. Baumfällungen vor 

den Bauleitverfahren waren zulässig.  

3 Bäume auf dem Spielplatz, 43 Straßenbäume, ein Baum im Verkehrsgrün an der Trans-

formationsstation und 79 Bäume auf den Grundstücken sind im Bebauungsplan vorgese-

hen, sodass insgesamt 126 Bäume anzupflanzen sind. Zusammen mit den 13 Bestands-

bäumen stehen zukünftig mindestens 139 Einzelbäume im Plangebiet.  

Der Eingriff in Natur und Landschaft zum Zeitpunkt des Satzungsbeschluss wird ausgegli-

chen. Hierzu sind ökologische Maßnahmen auf vier Flächen notwendig. Der Ausbau bzw. 

die Ergänzung des Regenrückhaltebeckens südlich der Bundesstraße wird zur ökologi-

schen Aufwertung insbesondere im Böschungsbereich genutzt. Neben Waldumbaumaß-

nahmen sind Vernässung von Wiesen bzw. Extensivierung von Flächen in einem Fall im 

Naturschutzgebiet vorgesehen. Die Ausgleichsmaßnahmen erfolgen im Kompensations-

raum Münsterländisches Tiefland und Westfälisches Tiefland nach Vorgaben des Landes-

amtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW. 

 

4. Artenschutzrechtlichen Aspekte  

Für die mehrmals ergänzte Artenschutzprüfung wurden Ortsbegehungen am 28.04.2017, 

01.05.2017, 10.05.2017 und am 17.09.2020 durchgeführt. Die Untere Naturschutzbehörde 

des Kreises Coesfeld hat als zuständige Behörde die Artenschutzprüfung als fachlich aus-

reichend bewertet. 

 

5. Lärm- oder Geruchsimmissionen 

Die Geruchsimmissionsprognose berücksichtigt die umliegenden Hofstellen Harle 30, 31, 

33 sowie Am Ächterott 42. Die im Aufstellungsverfahren der Stadt Coesfeld mitgeteilten 

Erweiterungsabsichten sind im Geruchsgutachten berücksichtigt. Auch bei Umsetzung der 

zusätzlichen Tierhaltungsanlagen wird der Orientierungswert von 10 % der Jahresstun-

denhäufigkeit für Wohngebiete im Plangebiet mit höchsten 8 % unterschritten.  
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Das Verkehrsgutachten zeigt, dass die durch diese Planung verursachten zusätzlichen 

Verkehrsbewegungen zur Änderung der Beurteilungspegel für Schall zur Tagzeit von bis 

zu 0,9 dB(A) und zur Nachtzeit um 0,8 dB(A) führen. An keinem Wohnhaus an der Kleinen 

Heide und am Kalksbecker Weg wird die Zumutbarkeitsschwelle für Verkehrsbelastungen 

durch Schalleinwirkungen für allgemeine Wohngebiete von tags 70 dB(A) und nachts 60 

dB(A) bei Betrachtung der Gesamtbelastung überschritten. Schallschutzmaßnahmen ent-

lang der Straßen an den Bestandshäusern sind nicht notwendig.  

Unabhängig davon sieht die Stadt Coesfeld am Kalksbecker Weg auf Höhe des Kinder-

gartens, während dessen Öffnungszeiten eine Geschwindigkeitsreduzierung auf 30 km/h 

im aktuellen Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten vor, wodurch auch Schallminderun-

gen erreicht werden. Als Kreisstraße fällt der Kalksbecker Weg in die Zuständigkeit des 

Kreises Coesfeld. Die Stadtverwaltung arbeitet an einer durchgängigen 30 km/h Ge-

schwindigkeitsbeschränkung, die kein Gegenstand des Bauleitverfahrens ist. 

Zur Verbesserung des aktiven Schallschutzes (z. B. Wand) wird von einer zunächst ange-

dachten Wandwallkombination Abstand genommen, sodass der Schallschutzschirm näher 

an der Straße steht und den Schall besser abschirmt. 

Die nun vorgesehene 5 m hohe Schallschutzwand entlang der Bundesstraße reicht für die 

nächstgelegenen neuen Häuser an der Bundesstraße aber nicht aus, sodass zusätzliche 

Dämmmaßnahmen, die auch zu Energieeinsparungen beitragen, vor schutzbedürftigen 

Räumen (z. B. Wohnzimmer), die zur Bundesstraße ausgerichtet sind, erforderlich sind. 

Für Schlafräume ist ggf. auch eine fensterunabhängige Lüftung vorzusehen. Bei klima-

freundlichen Bauten fallen daher keine zusätzlichen Kosten an, weil ihre Dämmmaßnah-

men und Lüftung bereits die Schallvorgaben erfüllen. 

Solaranlagen auf den Schallschutzwänden können aufgrund von möglichen Reflexionen, 

Blendung und / oder Ablenkung der Verkehrsteilnehmer nicht angebracht werden. Außer-

dem muss die Wandstatik nicht nur das Gewicht, sondern auch den Winddruck standhal-

ten. 

Schallimmissionskonflikte durch Windkraftanlagen wurden seinerzeit bei der Windkraftan-

lagengenehmigung berücksichtigt. Ein Repowering der an das Baugebiet angrenzenden 

Anlagen ist aufgrund der Ausweisung vom Sachlichen Teilflächennutzungsplans Wind-

energie unmöglich. Der Anlagenbetrieb bleibt von der Planung unberührt. 

Alle Windkraftanlagen außerhalb der im Sachlichen Teilflächennutzungsplan Windenergie 

festgesetzten Konzentrationszonen sind damit auf den „Bestandsschutz“ beschränkt wor-

den. Diese Beschränkung bedeutet, dass die Anlagen weiterbetrieben werden können, 

solange wie die Entwurfslebensdauer noch nicht erreicht ist. Ein sogenanntes Repowering 

(in der Regel verbunden mit der Neuerrichtung einer Anlage) ist jedoch an dem heutigen 
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Standort ausgeschlossen. Sobald der Betrieb der Anlagen eingestellt ist, müssen diese  

zurückgebaut werden. 

 

6. Fehlende Entwässerungsmöglichkeiten des Oberflächenwassers 

Das Bodengutachten zeigt, dass nur an wenigen Punkten im Plangebiet und sehr unzu-

verlässig eine Versickerung gegebenenfalls möglich ist. Die Größe und Lage der Sandlin-

sen, die für eine Versickerung geeignet sind, ist äußerst unterschiedlich. In weiten Teilen 

des Plangebietes müsste der Boden zur Herstellung der Versickerungseignung ausge-

tauscht werden. Die An- und Abfuhr von Boden und geeigneten Material verursacht zu-

sätzlichen Verkehr und Emissionen von klimaschädlichen Gasen. 

Die Entwässerungsplanung sieht die schadlose Niederschlagswasserabführung durch ein 

ausreichend dimensioniertes Kanalnetz ergänzt über ein Freigefälleabfluss über die Fahr-

bahn zum Schutz der Bürger innerhalb und außerhalb des Plangebietes vor. Bei sehr star-

ken Regenereignissen kann das Wasser über die Straßen- und Wegeoberflächen im Frei-

gefälle zum tiefsten Punkt im Plangebiet beim Durchlass zum Regenrückhaltebecken süd-

lich der Bundesstraße abfließen (Notwasserweg). Eine entsprechende Planung für die Er-

weiterung des Regenwasserrückhaltebeckens (RRB) südlich der B 525 liegt vor. Das Was-

ser kann bei normalen Regenereignissen im RRB vollständig versickern und verdunsten.  

Zur Herstellung des Niederschlagswasserabflusses im Freigefälle über die neuen Erschlie-

ßungsstraßen müssen die Fahrbahnen ein ausreichendes Gefälle erhalten. Das natürliche 

Gelände muss dazu bis zu etwas unter einem Meter angehoben werden. Die angrenzen-

den Grundstücke werden entsprechend angefüllt, damit sie vor Niederschlagswasser von 

den Straßen geschützt sind. Zu den Grundstücksgrenzen Kalksbecker Weg 87, 89, 91 und 

93 besteht dadurch zukünftig ein Geländehöhenunterschied.  

Das Niederschlagswasser aus dem Plangebiet soll ins ergänzte Regenrückhaltebecken 

und nicht in das benachbarte Straßennetz bzw. auf die Grundstücke fließen. Bei der Höl-

tenen Klinke und der Privatstraße wird im Rahmen der Abbindungsarbeiten (Durchlässig-

keit nur für Fußgänger und Radfahrer) die Straßenneigung so angepasst, dass kein Was-

ser aus dem Baugebiet zu der (noch) Privatstraße und dem Höltene Klinke Abschnitt zwi-

schen Kalksbecker Weg und Baugebiet fließt. Einzige Ausnahme sind die Neubauten am 

Kalksbecker Weg, die in den Bestandskanal entwässern. 

Die Anschlüsse für das Schmutzwasser sind am Rotdornweg und am Kalksbecker Weg 

geplant.  

Grundsätzlich hat sich aber jeder Hauseigentümer wirksam gegen Überflutung und Rück-

stau zu sichern. Im Plangebiet sind Sockelhöhen von 0,3 bis 0,5 m bzw. 0,5 bis 0,6 m über 
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Straßenausbauhöhe zum Schutz vor Überflutungen vorgesehen. Aufgrund der Empfeh-

lung der Ingenieurgesellschaft Tuttahs & Meyer sowie des Abwasserwerks ist für die neuen 

Häuser entlang der Bundesstraße eine Sockelhöhe von 0,5 bis 0,6 m gesichert. 

 

7. Zu geringe Abstände zu Infrastruktureinrichtungen wie Umspannwerk oder Windenergie-

anlagen 

Die Bestandswindkraftanlagen haben bereits bei ihrer Genehmigung die Ausweisung ei-

nes allgemeinen Wohngebietes im Plangebiet berücksichtigt. Der Betrieb wird durch diese 

Planung nicht eingeschränkt. Ein Repowering der nächstgelegenen Windanlagen ist durch 

den sachlichen Teilflächennutzungsplan Windenergie ausgeschlossen. 

Je nach Standort im Wohngebiet mindert die Verkehrsschallschutzwand die Schatten- und 

Schalleinwirkungen im Plangebiet. 

Die Abstände zwischen Plangebiet und Umspannwerk sind ausreichend. 

 

8. Baumbestand / Spielplatz 

Die Erhaltung von 13 Bäumen hat weitreichende Konsequenzen und führt dazu, dass ne-

ben Ein- bis Zweifamilienhäusern Mehrparteienhäuser mit bis zu 4 Wohneinheiten auf den 

Grundstücken zu erhaltenden Bäumen zulässig. Bei Erhaltung der Bäume kann fast die 

gleiche Wohnungsanzahl realisiert werden, die der Bebauungsplanvorentwurf vorsah. 

Der Spielplatz wurde aufgrund von Anregungen vom östlichen Rand in den Wohngebiets-

kern verlegt. Er wird unter einer als erhaltenswert eingestuften alten Eiche angelegt. Sie 

soll wie die anderen Bäume zur Verbesserung des Kleinklimas und zum Erhalt von Le-

bensräumen beitragen. Auch Neuanpflanzungen werden in einigen Jahren zur Verbesse-

rung des Kleinklimas und der Lebensräume beitragen. 3 Bäume auf dem Spielplatz, 43 

Straßenbäume, ein Baum im Verkehrsgrün an der Transformationsstation und 79 Bäume 

auf den Grundstücken sind vorgesehen, sodass insgesamt 126 Bäume anzupflanzen sind. 

Zusammen mit den 13 Bestandsbäumen stehen zukünftig mindestens 139 Einzelbäume 

im Plangebiet.  

 

9. Bungalows / eingeschossige Wohnhäuser mit Flachdächern 

Die Anregung nach eingeschossigen Wohnhäusern mit Flachdach kann im östlichen Plan-

gebiet erfüllt werden.  
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Stellungnahmen und Mitteilungen von Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange 

gem. § 4 (1) und (2) BauGB lassen sich auf folgende Themenschwerpunkte zusammenfassen: 

 

a) Boden- / Klimaschutz 

Die Entwicklung von Wohnraum erfolgt vorrangig im Innenbereich und auf Brachflächen. 

Da die Nachfrage nach Wohnbauland und -raum nicht durch Revitalisierung allein gedeckt 

werden kann, muss bislang unbebauter Boden in Anspruch genommen werden.  

Zur Deckung der örtlichen Baulandnachfrage im Ein- bis Zweifamilienhaussegment erfol-

gen auch Ausweisungen auf der Fläche „Bernings Esch“. Neben den etwa 110 Wohnein-

heiten (79 Wohnbaugrundstücken) auf der Kalksbecker Heide können im Bereich Bernings 

Esch mittelfristig voraussichtlich bis zu 200 Grundstücke für Zweifamilienhäuser bzw. Dop-

pelhaushälften mit bis zu zwei Wohneinheiten und ggf. Mehrfamilienhäuser geschaffen 

werden. Obwohl den Coesfeldern in den nächsten Jahren etwa 280 Wohnbaugrundstücke 

zur Verfügung gestellt werden können, liegt der Bedarf erheblich darüber. 

Die unvermeidbare Bodeninanspruchnahme wird in der Eingriffs- / Ausgleichsbilanzierung 

mit 17.000 zusätzlichen Ökopunkten berücksichtigt. Der Boden kann in menschlichen Zeit-

räumen zwar nicht wiederhergestellt werden, aber er wird durch andere ökologische Maß-

nahmen kompensiert. 

Vier externe Ausgleichsmaßnahmenbereiche sind den Eingriffen im Plangebiet zugeord-

net. Als Maßnahmen sind u.a. Extensivierung von landwirtschaftlichen Flächen und Wald-

umbaumaßnahmen vorgesehen. 

 

b) Verkehrssicherheit 

Die Sichtfelder zwischen Verkehrsteilnehmern an der neuen Anbindung am Kalksbecker 

Weg wurden im Verkehrsgutachten insbesondere aufgrund der Höhenverhältnisse und 

des Bewuchs geprüft. Das Gutachten konnte die Bedenken der Behörde ausräumen. 

 

c) Schadlose Entwässerung 

Auf eine Versickerung im Plangebiet soll auf Anraten eines Trägers öffentlicher Belange 

wegen der Ergebnisse des Bodengutachtens abgesehen werden. 

Die Entwässerungsplanung sieht die schadlose Niederschlagswasserabführung durch ein 

ausreichend dimensioniertes Kanalnetz zum ergänzten Regenrückhaltebecken mit ge-

drosselter Einleitung in den Kalksbecker Bach vor. 

Zum Schutz vor Überflutungen wurden die Sockelhöhen angehoben und eine Freigefälle-

ableitung über die Fahrbahnen und Wege ist vorgesehen. 
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Die Anschlüsse für das Schmutzwasser sind am Rotdornweg und am Kalksbecker Weg 

geplant. Nur die Abwässer für die Neubauten entlang dem Kalksbecker Weg gehen der 

Bestandskanalisation zu. Das Amt erinnerte auch an den Nachweis für 100-jährige Ab-

flussereignisse. 

 

d) Lebensraum für Flora und Fauna 

Die Planung sieht einige Be- und Durchgrünungsmaßnahmen vor. Insgesamt 139 Einzel-

bäume sind im Wohngebiet vorgesehen. Hecken entlang der öffentlichen Straßen und zu 

öffentlichen Grünflächen (Spielplatz) sind vorgeschrieben. Die Vorgärten müssen mindes-

tens 50 % unversiegelte Vegetationsflächen aufweisen. Flachdächer erhalten eine Dach-

begrünung, wovon die Bungalows und Garagen- / Carportdächer, Geräteschuppen Rest-

/Wertstoffbehälterunterstände betroffen sind. Verkehrsgrünflächen sind mit Saatmischun-

gen für Schmetterlinge und Wildbienen einzusäen. Eine insektenfreundliche Außenbe-

leuchtung und eine naturnahe Außenanlagengestaltung werden empfohlen.  

Ausgleichsmaßnahmen sind möglichst im Plangebiet und seiner Umgebung vorzusehen. 

Von den vier externen Maßnahmenbereichen liegt eine Fläche unmittelbar südlich des 

Plangebietes. 

 

Von Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange sind Hinweise, Anregungen und 

Bedenken, die im Rahmen der Beteiligung der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher 

Belange gem. § 4 (1) und (2) BauGB sind folgende erwähnenswert. 

 

Straßen NRW regte bereits zur frühzeitigen Beteiligung an, dass die Wandwallschallschutz-

kombination durch eine an der Bundesstraße näher stehende Schallschutzwand ersetzt wer-

den soll. Die Planung folgte der Anregung, um den Schallschutz für das geplanten Wohngebiet 

und der Bestandsbebauung zu verbessern. Fahrzeugrückhaltesysteme sind ergänzend not-

wendig. Eine befristete Baustellenzufahrt von der Bundesstraße ins Plangebiet wurde frühzei-

tig von Straßen NRW in Aussicht gestellt. Die Anregung nahm auch aufgrund von Bürgeran-

regungen die Planung zur Offenlage auf. 

 

Der BUND regte zur öffentlichen Auslegung an, nur einheimische Baumarten zu verwenden 

und größere Bäume auf den privaten Grundstücken festzusetzen. Bei vorgeschriebenen He-

ckenpflanzungen sollen Eibe und Stechpalme zulässig sein. Solaranlagen auf Gebäude soll-

ten vorgeschrieben und das Niederschlagswasser im Plangebiet versickern. Eine ökologische 

Baubegleitung und eine Nachkontrolle 3 bis 5 Jahre nach Bauabnahme sollten vorgesehen 

werden.  
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Es sind einheimische Bäume zur Pflanzung im Plangebiet vorgesehen. Allerdings müssen sie 

auch den Klimaauswirkungen in den nächsten Jahrzehnten standhalten. Der Verweis auf die 

Straßenbaumliste der Gartenamtsleiterkonferenz gibt für die Bepflanzung zuständigen Perso-

nen ausreichend Entscheidungsräume, um sowohl einheimische Arten als auch deren Klima-

toleranz zu berücksichtigen. Die festgesetzten Heckenpflanzungen sind entlang von öffentli-

chen Grundstücken (Wege und Spielplätze) vorgeschrieben. Die roten Beeren von Eibe und 

Stechpalme sind für Kinder verlockend aber auch giftig. In die Pflanzempfehlung wurden die 

heimischen Arten nicht aufgenommen. Die Empfehlung ist aber auch nicht abschließend, so-

dass sie der Anpflanzung der Arten nicht entgegensteht. Das Bodengutachten zeigt, zu viel 

sehr uneinheitlichen Untergrund. Für eine schadlose Entwässerung ist die Abführung von Nie-

derschlagswasser vorgesehen. Dachbegrünung auf Flachdächern zur Kappung der Nieder-

schlagsscheitelwelle ist vorgeschrieben. Es werden davon allerdings nur wenige Häuser er-

fasst. Die Eigentümer können unabhängig davon selbst Niederschlagswasser versickern, 

wenn der Untergrund dazu geeignet ist. Hierzu muss eine Bodenuntersuchung die Versicke-

rungsfähigkeit am Maßnahmenstandort belegen. Bodenverbesserungs- und Bodenaustausch-

maßnahmen sind ggf. erforderlich. Versickerungspflaster bedarf zur Grundwasserneubildung 

ebenfalls eines versickerungsfähigen Untergrundes. Alle Festsetzungen im Bebauungsplan 

sind von den Bauherren einzuhalten. Sie sind von der Stadt ggf. mit Unterstützung einer wei-

teren Fachbehörde zu prüfen bzw. Hinweisen auf Umsetzungsdefizite nachzugehen.  

 

Die weiteren vorgebrachten Hinweise, Anregungen und Bedenken, die im Rahmen der Betei-

ligung der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (1) und (2) BauGB 

geäußert wurden, wurden zur Kenntnis genommen und in die Abwägung eingestellt.   

 

In Abwägung der verschiedenen Belange hat der Rat der Stadt Coesfeld in seiner Sitzung am 

16.12.2021 den Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan Nr. 147 „gefasst". 

5. Berücksichtigung der Umweltbelange in der Planung 

Zur Beurteilung von Umwelteinwirkungen liegen dem Verfahren zugrunde 

 Artenschutzrechtliche Prüfung Stufe I und II für das Bauvorhaben Wohnen an der Kalks-
becker Heide im Rahmen der Bebauungsplanentwicklung für das Wohngebiet in 48652 
Coesfeld, Kalksbecker Heide, Stand: 18.10.2020, Aktualisierung der Fassung vom 
14.05.2017, Bearbeitung: Feldbiologe/Ökologe Friedrich Pfeifer, Mühlenweg 38, 48683 
Ahaus 

 Baumgutachten, mehrere Bearbeitungsstände: 09.11.2020, 16.11.2020, Bearbeitung: 
Hans-Hermann Stöteler, Hoher Weg 33, 48683 Ahaus-Wüllen, Pläne, Stand: 18.11.2020, 
Bearbeitung: Architekten Tenhündfeld GmbH, Hamalandstraße 89, Ahaus-Wessum 
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 Geruchsgutachten des Bebauungsplanes Nr. 147 „Kalksbecker Heide“ in 48653 Coes-
feld, Projekt-Nr. G-5162-01/1, Stand: 19.11.2020. Bearbeitung: Sachverständigeningeni-
eurbüro Richters & Hüls, Erhardstraße 9, 48683 Ahaus 

 Schalltechnisches Gutachten – Immissionsprognose – Aufstellung des Bebauungsplanes 
Nr. 147 „Kalksbecker Heide“ in 48653 Coesfeld, Untersuchung der Geräuscheinwirkun-
gen durch den öffentlichen Straßenverkehr, Bericht Nr. L-5162-01/4, Stand: 20.11.2020, 
Bearbeitung: Sachverständigeningenieurbüro Richters & Hüls, Erhardstraße 9, 48683 
Ahaus 

 Energiekonzept Wohngebiet „Kalksbecker Heide“ Coesfeld, Stand: 14.08.2020, Bearbei-
tung: Gertrec GmbH Ingenieurgesellschaft, Martin-Kremmer-Str. 12, 45327 Essen 

 Verkehrsuntersuchung zum Bebauungsplan Nr. 147 „Kalksbecker Heide“ in Coesfeld, 
Projektnummer 3.2023, Schlussbericht, Stand: August 2021, Bearbeitung: Brilon Bondzio 
Weiser Ingenieurgesellschaft für Verkehrswesen mbH Universitätsstraße 142, 44799 Bo-
chum 

 Baugrundvoruntersuchung zur Beurteilung der generellen Versickerungsmöglichkeiten, 
Wohnen an der Kalksbecker Heide, Flur 17/40 in 48653 Coesfeld, Projekt-Nr.: 219207, 
Stand. 10.05.2019. Bearbeitung: Dr. Schleicher & Partner Ingenieurgesellschaft mbH, 
Düppelstraße. 5, 48599 Gronau 

 

Die Planung berücksichtigt durch umfangreiche Festsetzungen und Empfehlungen die The-

menfelder 

 Immissionsschutz 

Der Schallschutz wurde durch die Änderung des Schallschutzschirms von einer Wand-

/Wallkombination zu einer an der Bundesstraße stehenden Wand verbessert. Der pas-

sive Schallschutz (Dämmung an Häusern und fensterunabhängige Lüftung) ist zwar 

vorgeschrieben, energiesparsame Häuser halten aber sowieso die Dämmvorschriften 

ein und verfügen auch über eine Lüftungsanlagen. 

 

 Entwässerung 

Die schadlose Abführung von Niederschlagswasser und die Fahrbahnoberflächenab-

leitung im Freigefälle zum Regenrückhaltebecken bzw. bis zum Durchlass bei starken 

Regenereignissen sind zentrale Elemente des Abwasserkonzeptes. Eine Geländean-

hebung unter einem Meter wurde erforderlich, damit das Wasser im Freigefälle abflie-

ßen kann. Die Mindestsockelhöhen sind zudem angepasst. Für Rückstausicherungen 

müssen die Eigentümer selbst sorgen. 

 

 Flora und Fauna inkl. Artenschutz 

Zur Erhaltung von insgesamt 13 Bäumen sind bei Beibehaltung der geplanten 

Wohneinheitenzahl nun auf einigen Grundstücken Mehrfamilienhäuser zulässig. Der 

Spielplatz wurde in den Wohngebietskern verlegt. Die Erhaltungs- und Pflanzgebote 
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wurden zudem ergänzt und aktualisiert. Dem Bodeneingriff wurde ein besonderer Wert 

beigemessen, wodurch der Ausgleichsbedarf anstieg. Es sind zum Ausgleich Maßnah-

men auf insgesamt 4 Ausgleichsflächen notwendig. 

Die Artenschutzprüfung wurde mehrmals angepasst. Im Ergebnis ergab sie keine ar-

tenschutzrechtlichen Konflikte. 

 

 Boden 

Nachverdichtungsmöglichkeiten innerhalb bebauter Bereiche sind begrenzt und ste-

hen teilweise dem Bauland- und Wohnungsmarkt nicht zur Verfügung. Konversionsflä-

chen werden, sofern verfügbar, entwickelt. Die erstmalige Inanspruchnahme von Bo-

den geht unvermeidbar mit einer Reduzierung der natürlichen Bodeneigenschaften 

einher. Die Planung begründet eine nachfrageorientiere kompakte Wohnbebauung, 

damit möglichst viel Wohnfläche auf den erstmalig bebauten Boden entsteht. Die erst-

malige Inanspruchnahme von Böden an anderer Stelle wird durch die Nachfragebefrie-

digung reduziert. 

6. Anderweitige Planungsmöglichkeiten 

Die Stadt Coesfeld hat einen Bedarf an Wohnbauflächen bis zum Jahr 2044 von rund 37 ha. 

Diese Planung befriedigt mit ca. 4,3 ha privater Wohnbaugrundstücksfläche ohne Erschlie-

ßungsstraßen (Plangebiet ca. 5,8 ha) nur teilweise den Bedarf. Die kontinuierliche Bauinteres-

sentennachfrage bei der Stadt Coesfeld unterstreicht das dringende Handlungserfordernis. 

Eine Nachverdichtung von Wohnbaugebieten unterstützt die Stadt Coesfeld. Sie sind aber nur 

in begrenztem Umfang möglich und nicht alle Grundstücke stehen nach Beschluss der zusätz-

lichen Baurechte dem Baulandmarkt zur Verfügung. Auch die Wohnbaulandentwicklung an 

der Borkener Straße / Lindenallee „Bernings Esch“ mit mittelfristig bis zu 200 Ein- und Zweifa-

milienhäusern und ggf. auch Mehrfamilienhäusern kann den Bedarf bis 2044 alleine nicht de-

cken.  

Diese Planung für 79 Wohnbaugrundstücke vollzieht sich im Siedlungsbereich des Regional-

planes und ist somit bereits durch die überkommunale Planung als Wohnbaufläche vorgese-

hen.  

Die Lage am Kalksbecker Weg mit der vorhandenen bereits bestehenden Wohnbebauung in 

zweiter Reihe zeichnet bereits die Entwicklung zu einem Wohngebiet vor. Mit Grundschule 

und Kindertageseinrichtungen in räumlicher Nähe besteht bereits ein Teil der sozialen Infra-

struktur. Eine Alternative mit Ausnahme der Nullvariante zur geplanten Wohnbaulandauswei-

sung besteht nicht.  
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Ohne diese Planung bliebe es bei der landwirtschaftlichen Nutzung bzw. Brache. Die Bäume 

können unabhängig von der Planung unter Beachtung des Artenschutzes gefällt werden. Die 

Wohnbaulandnachfrage müsste an anderer Stelle gedeckt werden. Wobei die einzige Alterna-

tivfläche „Bernings Esch“ im Bereich Borkener Straße / Lindenallee am westlichen Siedlungs-

rand mit mittelfristig bis zu 200 Einzel- und Doppelhäusern, ggf. auch Mehrfamilienhäusern 

nicht annähernd ausreicht, um die örtliche Nachfrage zu decken. Innerörtliche Nachverdich-

tungen schaffen nur begrenzt Entlastung, weil viele Bauflächen Bauinteressenten nicht zur 

Verfügung stehen. 

Aufgestellt: Borken, Stand: 07.06.2022 

 

____________________________________ 

Torben Schulte 
(Stadtplaner AKNW/Dipl.-Ing. Raumplanung) 


